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Die grundbuchliche Behandlung von Güterzusammenlegungen
insbesondere im Kanton Bern.

Von O. Tschanz, kant. Grundbuchinspektor, Bern.

Referat, gehalten am Vortragskurs des Bern. Geometervereins, Febr. 1936.

Es empfiehlt sich, einleitend kurz darzutun was man unter Grundbuch

versteht und welchem Zweck es dient.
Das Grundbuch — wir sprechen hier vom schweizerischen Grundbuch

— besteht aus dem Hauptbuch, den dieses ergänzenden Plänen,
den Belegen und dem Tagebuch.

Im Hauptbuch erhält jedes Grundstück ein eigenes Blatt und eine
eigene Nummer. Von den sogenannten Kollektivblättern, auf denen
mehrere Grundstücke des gleichen Eigentümers zusammengefaßt sind,
soll hier nicht die Rede sein.

Als Grundstücke sind die Liegenschaften, die selbständigen und
dauernden Rechte an Grundstücken und die Bergwerke anzusehen,
Art. 943 ZGB.

Auf dem Hauptbuchblatt sollen wir finden, wer Eigentümer eines
solchen Grundstückes ist, die Dienstbarkeiten und Grundlasten, die
mit dem Grundstück verbunden sind oder die darauf ruhen, die Pfandrechte

mit denen es belastet ist, die vorgemerkten, im Gesetz abschließend
erwähnten persönlichen Rechte, denen dingliche Wirkung verliehen
werden kann und verliehen werden soll, und die Anmerkungen, wie
z. B. Zugehör, Triangulations- und andere Vermessungszeichen.

Der Zweck des Grundbuches besteht darin, dem Rechtsverkehr
mit Grundstücken größtmögliche Sicherheit zu verschaffen. Dieser
Zweck wird erreicht durch die Eintragung aller dinglichen Rechte und
Lasten im Hauptbuch. Die Entstehung der dinglichen Rechtsverhält-
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